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369. Kundmachung: Ratifikation des Europäischen Übereinkommens zur Befreiung der von diplo-
matischen oder konsularischen Vertretern errichteten Urkunden von der Be-
glaubigung durch Norwegen

3 7 0 . Abkommen — in Form eines Briefwechsels — zur erneuten Abweichung von Artikel 1 des Pro-
tokolls Nr. 3 zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Republik Österreich
(NR: GP XV RV 649 AB 701 S. 74. BR: AB 2328 S. 410.)

37,1. Vereinbarung gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepu-
blik Deutschland über Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-,
Straßen- und Schiffsverkehr in der Fassung der Änderungsabkommen für die
Errichtung vorgeschobener Grenzdienststellen im Stadthafen Bregenz

3 7 3 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik
Sambia über den Verzicht auf Forderungen aus dem von der Österreichischen
Bundesregierung der Republik Sambia gewährten Darlehen

3 6 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 28. Juli 1981 betreffend die Ratifi-
kation des Europäischen Übereinkommens
vom 7. Juni 1968 zur Befreiung der von
diplomatischen oder konsularischen Vertre-
tern errichteten Urkunden von der Beglaubi-

gung durch Norwegen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Europarates hat Norwegen das Europäische Über-

einkommen zur Befreiung der von diplomati-
schen oder konsularischen Vertretern errichteten
Urkunden von der Beglaubigung BGBl. Nr. 274/
1973, letzte Kundmachung betreffend den Gel-
tungsbereich BGBl. Nr. 234/1979) am 19. Juni
1981 ratifiziert.

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 6
für Norwegen am 20. September 1981 in Kraft.

Kreisky

370.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N
— IN FORM EINES BRIEFWECHSELS —
ZUR ERNEUTEN ABWEICHUNG VON
ARTIKEL 1 DES PROTOKOLLS NR. 3
ZU DEM ABKOMMEN ZWISCHEN DER
EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGE-
MEINSCHAFT UND DER REPUBLIK

ÖSTERREICH

Brüssel, den 6. März 1981

Herr Botschafter!

Der letzte Satz von Artikel 1 des Protokolls
Nr. 3 zu dem am 22. Juli 1972 unterzeichneten
Abkommen zwischen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und der Republik Österreich
bestimmt, daß Mineralölerzeugnisse, die in der
Liste C im Anhang zu dem Protokoll genannt

sind, nicht in den Anwendungsbereich dieses
Protokolls fallen.

Um zu vermeiden, daß diese Rechtslage zur
Anwendung abweichender Methoden der Zusam-
menarbeit der Verwaltungen führt, schlage ich
vor, darin übereinzukommen, daß — unter Ab-
weichung von dem obengenannten Satz — die
Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltun-
gen, die im Protokoll Nr. 3 enthalten sind, ab
1. Mai 1981 auf diese Waren Anwendung finden.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich von
der Zustimmung Ihrer Regierung zu diesem Vor-
schlag unterrichten würden.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus-
druck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Im Namen des Rates der Europäischen Gemein-
schaften:

P. Duchateau m. p.
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Brüssel, den 6. März 1981

Herr Präsident!

Ich beehre mich, Ihnen den Empfang Ihres
Briefes von heute mit folgendem Wortlaut zu
bestätigen:

"Der letzte Satz von Artikel 1 des Protokolls
Nr. 3 zu dem am 22. Juli 1972 unterzeichneten
Abkommen zwischen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und der Republik Österreich *)
bestimmt, daß Mineralölerzeugnisse, die in der
Liste C im Anhang zu dem Protokoll genannt
sind, nicht in den Anwendungsbereich dieses
Protokolls fallen.

Um zu vermeiden, daß diese Rechtslage zur
Anwendung abweichender Methoden der Zusam-
menarbeit der Verwaltungen führt, schlage ich
vor, darin übereinzukommen, daß — unter Ab-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 466/1972, in der
Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 258/1978

weichung von dem obengenannten Satz — die
Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltun-
gen, die im Protokoll Nr. 3 enthalten sind, ab
1. Mai 1981 auf diese Waren Anwendung finden.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich von
der Zustimmung Ihrer Regierung zu diesem Vor-
schlag unterrichten würden."

Ich beehre mich, Sie von der Zustimmung
meiner Regierung zu dem in diesem Brief ent-
haltenen Vorschlag Hinter dem Vorbehalt, daß
Sie eine Mitteilung über die Durchführung des
nach der österreichischen Bundesverfassung vor-
gesehenen innerstaatlichen Verfahrens erhalten
werden, zu unterrichten.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Aus-
druck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die Regierung der Republik Österreich:

Seyffertitz m. p.
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Die Ermächtigung zur Abgabe der im letzten Absatz der österreichischen Note vorgesehenen
Mitteilung wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom Bundeskanzler gegengezeichnet.

Kreisky

3 7 1 .

Vereinbarung gemäß Art, 1 Abs. 3 des Abkommens vom 14. September 1955 zwi-
schen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über Erleichterungen der
Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr in der Fassung der Änderungs-
abkommen vom 21. Januar 1975 und 16. September 1977 für die Errichtung vorgeschobener

Grenzdienststellen im Stadthafen Bregenz

AUSWÄRTIGES AMT
510-511.13/3 OST

V e r b a l n o t e
Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Öster-

reichischen Botschaft mitzuteilen, daß die für die
Grenzabfertigung zuständigen obersten Bundes-
behörden der Bundesrepublik Deutschland in
Ausführung von Art. 1 Abs. 3 des Abkommens
vom 14. September 1955 *) zwischen der Bun-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 240/1957

desrepulblik Deutschland und der Republik Öster-
reich über Erleichterungen der Grernzabfertigung
im Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr in der
Fassung der Änderungsabkommen vom 21. Januar
1975 **) und 16. September 1977 ***) für die Er-
richtung vorgeschobener deutscher Grenzdienst-
stellen im Stadthafen Bregenz folgende Verein-
barung vorschlagen:

**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 331/1979
***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 332/1979
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Artikel 1

Im Stadthafen Bregenz werden auf österreichi-
schem Gebiet vorgeschobene deutsche Grenz-
dienststellen errichtet.

Artikel 2

Der örtliche Bereich dm Sinne des Art. 4 Abs. 6
des Abkommens vom 14. September 1955 in der
Fassung der Änderungsabkommen von 1975 und
1977 umfaßt

a) die von den Bediensteten beider Staaten ge-
meinsam benutzten Flächen, Anlagen und
Räume, und zwar

die Abfertigungshalle in der Schiffahrts-
stelle der Österreichischen Bundesbahnen,
die sanitären Anlagen und alle Verbin-
dungswege; die Personenmole, die neue
Mole und die nordöstlich anschließende,
von der Bahnlinie begrenzte Hafenmole
bis zum Ende des Werkstättengebäudes,
jedoch nicht das Werkstättengebäude
selbst;

b) die den deutschen Bediensteten zur allei-
nigen Benutzung überlassenen Räume in der
Schiffahrtsstelle, und zwar den in der Nord-
ostecke und den in der Südostecke des Ge-
bäudes gelegenen Raum.

Artikel 3

(1) Festgenommene oder zurückgewiesene Per-
sonen und sichergestellte Waren, Werte oder Be-
weismittel dürfen von den deutschen Bediensteten
auf dem Wasserweg unmittelbar vom Stadthafen
Bregenz aus dem österreichischen Bundesgebiet
verbracht werden.

(2) Ist eine Beförderung mit dem Schiff nicht
tunlich, dürfen festgenommene oder zurück-
gewiesene Personen und sichergestellte Waren,
Werte oder Beweismittel von den deutschen Be-
diensteten vom Stadthafen Bregenz

a) auf der kürzesten Straßenverbindung zum
Bahnhof Bregenz und von dort auf dem
Eisenbahnweg zur gemeinsamen Grenze bei
Lochau/Lindau oder

b) auf der kürzesten Straßenverbindung von
Bregenz zur gemeinsamen Grenze bei
Unterhochsteg/Lindau-Ziegelhaus

verbracht werden.

(3) Für die erforderlichen Amtshandlungen im
Rahmen der Abs. 1 und 2 gehören die dort be-
zeichneten Verkehrswege zum örtlichen Bereich.

Artikel 4
Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung

tritt die Vereinbarung vom 25. Januar 1971 *)

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 97/1971

über die Errichtung vorgeschobener deutscher
Grenzdienststellen im Stadthafen Bregenz außer
Kraft.

Das Auswärtige Amt beehrt sich vorzuschla-
gen, daß durch den Austausch dieser Verbalnote
und der Antwortnote der Österreichischen Bot-
schaft die vorstellende Regelung eine Verein-
barung im Sinne des Art. 1 Abs. 3 des Abkom-
mens vom 14. September 1955 in 'der Fassung
der Änderungsabkommen von 1975 und 1977
bildet, die am 1. August 1981 in Kraft tritt und
die schriftlich auf diplomatischem Wege unter
Einhaltung einer Frist von sechs Monaten je auf
den ersten Tag eines Monats gekündigt werden
kann.

Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlaß, die
Österreichische Botschaft erneut seiner ausgezeich-
neten Hochachtung zu versichern.

Bonn, den 25. Juni 1981

L. S.

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
Zl. 112.05/110-A/81

V e r b a l n o t e

Die Österreichische Botschaft beehrt sich, dem
Auswärtigen Amt den Empfang seiner Verbal-
note vom 25. Juni 1981, 510-511.13/3 OST, zu
bestätigen, deren Text wie folgt lautet:

„Das Auswärtige Amt beehrt sich, . . . (es folgt
der weitere Text der deutschen Eröffnungsnote)
. . . zu versichern."

Die Botschaft beehrt sich, dem Auswärtigen
Amt mitzuteilen, daß die österreichische Bundes-
regierung damit einverstanden ist, daß die vor-
geschlagene Regelung durch den Austausch der
Verbalnote des Auswärtigen Amtes und dieser
Antwortnote eine Vereinbarung im Sinne des
Art. 1 Albs. 3 des Abkommens vom 14. Septem-
ber 1955 in der Fassung der Änderungsabkommen
von 1975 und 1977 bildet, die am 1. August 1981
in Kraft tritt und die schriftlich auf diplomati-
schem Wege unter Einhaltung einer Frist von
sechs Monaten je auf den ersten Tag eines Monats
gekündigt werden kann.

Die Österreichische Botschaft benützt gerne
auch diesen Anlaß, dem Auswärtigen Amt den
Ausdruck ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu
erneuern.

Bonn, den 25. Juni 1981

L.S.

Kreisky
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372.
(Übersetzung)

A B K O M M E N

zwischen der Österreichischen Bundesregie-
rung und der Regierung der Republik Sambia
über den Verzicht auf Forderungen aus dem
von der Österreichischen Bundesregierung der
Republik Sambia am 8. Oktober 1975 ge-

währten Darlehen von öS 18,5 Millionen

Die Bundesregierung der Republik Österreich
und die Regierung der Republik Sambia,

in Durchführung der UNCTAD-Resolution
165 (S-IX) und vom Wunsche geleitet, die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den
beiden Ländern zu stärken und die Zusammen-
arbeit zu vertiefen,

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

Die Österreichische Bundesregierung verzichtet
auf alle ab 31. Dezember 1979 auf Grund des
„Abkommens zwischen der Österreichischen Bun-
desregierung und der Regierung der Republik
Sambia über die Gewährung eines Darlehens in
der Höhe von öS 18,5 Millionen *)" fälligen An-
sprüche.

Artikel 2

Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der
Auslegung oder Durchführung dieses Abkom-
mens sind auf diplomatischem Wege beizulegen.

Artikel 3

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des
ersten auf die Unterzeichnung folgenden Monats
in Kraft.

Geschehen in Lusaka am 19. Mai 1981 in zwei
Urschriften in englischer Sprache, wobei beide
Exemplare authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Willibald P. Pahr m.p.

Für die Regierung der Republik Sambia:

K. Musokotwane m.p.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 591/1975

Das vorstehende Abkommen ist gemäß seinem Art. 3 am 1. Juni 1981 in Kraft getreten.
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